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Abb. 2: Ggst. Umwidmungsareal mit bestehenden Garagen, Blickrichtung Norden von Gla-
sstraße, eigene Aufnahme 21.05.2024

Abb. 3: Ggst. Umwidmungsareal mit bestehenden Garagen und Carport, Blickrichtung No-
rden, eigene Aufnahme 21.05.2024
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Abb. 4: Südlich angrenzende viergeschoßige Bestandsbauten mit Stellplatzareal und Zuf-
ahrt, Blickrichtung Osten, eigene Aufnahme 21.05.2024

Abb. 5: Östlich angrenzende dreigeschoßige Bestandsbauten, Blickrichtung Westen, eig-
ene Aufnahme 21.05.2024
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Abb. 6: Westlich angrenzendes zweigeschoßiges Wohngebäude an der Kreuzung Perlenst-
raße/Glasstraße, Blickrichtung Südwesten, eigene Aufnahme 21.05.2024

2. Zur Verfügung gestellte bzw. stehende Unterlagen:
 Rechtswirksamer Flächenwidmungsplan Nr. 05 und Rechtswirksames ör-

tliches Entwicklungskonzept Nr. 2 der Stadtgemeinde Enns inklusive aller
rechtswirksamer Einzeländerungen;

 DKM-Datenkopie 2023, © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
(BEV).

 Bebauungsplan Nr. 30 "Steinpass“ von 1984, inkl. aller rechtskräftigen Einz-
eländerungen 01 bis 10.

 Höhenschichtenplan 2010 sowie First- und Bodenpunkte (Flugaufnahme
1999); Stadtg. Enns.

 Einreichplan Vorabzug „Pearl Five – Studie 3.2“, vom 15.04.2024, digitale Dat-
enkopie vom 23.05.2024; Room Buus, Linz.

 Sämtliche sonstig zur Verfügung stehenden Gewerke und Bauakten; Stadtg-
emeinde Enns.

 Ergebnis Raumplanungsausschuss vom 24.06.2024
 Orthophoto, Fotos und eigene Erhebungen.

3. Ausgangssituation und Begründung der Änderung:
Die Prenneis Immobilien GmbH, Landstraße 59, 4020 Linz beabsichtigt auf dem
südlichen Bereich der Parz. Nr. 1670/52 (KG Enns), diese mit einer Wohnhausanl-
age mit Flachdach zu bebauen. Geplant ist ein dreigeschoßigesWohngebäude mit
in Summe 11 Wohneinheiten mit Gartenbereich und Balkonen und einer Tiefgar-
age. Im nördlichen Bereich der Parzelle besteht ein zweigeschoßiges Gebäude
aus dem Jahre 1975, welches 7 Wohneinheiten umfasst und saniert werden soll.
Das Grundstück soll im Zuge der Änderung geteilt werden, sodass auf dem freien
Grundstücksteil mit ca. 908 m² eine Nachverdichtung stattfinden kann. Derzeit
befinden sich auf diesem Bereich des Grundstückes Garagen und Carports
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welche vorwiegend durch Dauerparker für Zweitautos, Motorräder oder Lage-
rflächen gemietet und nur zum Teil als Parkplätze für die Bewohner der Stammlieg-
enschaft genutzt werden.
Die Zufahrt zur Tiefgarage soll westlich über die Glasstraße erfolgen und hier
sollen auch die Besucherparkplätze errichtet werden. In Summe stehen für die 11
Wohneinheiten und den 7 Wohneinheiten des Bestandsgebäudes (18 Wohneinh-
eiten) 27 Stellplätze zur Verfügung.

Abb. 7: Bestand Luftbild, Room Buus, Pearl Five Studie 3.2, 15.04.2024.

Abb. 8: Übersichtsplan, Room Buus, Pearl Five Studie 3.2, 15.04.2024.
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Abb. 9: Untergeschoß Neubau, Room Buus, Pearl Five Studie 3.2, 15.04.2024.

Abb. 10: Erdgeschoß Neubau, Room Buus, Pearl Five Studie 3.2, 15.04.2024
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Abb. 11: 1. und 2. Obergeschoß (ident), Neubau, Room Buus, Pearl Five Studie 3.2, 15.04.2024

Abb. 12: 1. Ansichten, Room Buus, Pearl Five Studie 3.2, 15.04.2024
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Abb. 13: Visualisierung, Nordwestansicht, Eingangsbereich, Room Buus, Pearl Five Studie 3.2,

15.04.2024

Der BBPL 30 „Forstberg“ beinhaltet im Zusammenhang mit dem gegenstä-
ndlichen Bauvorhaben folgende wesentliche Inhalte:

Fluchtlinien:

 Baufluchtlinien (= mit Hauptgebäuden bebaubarer Bereich) sind kotiert oder maßstab-
sgerecht direkt dem Plan zu entnehmen.

 Außerhalb der Baufluchtlinien (= im Abstand: „gesamter Bereich außerhalb der
Baufluchtlinie bis zur Bauplatz- und der Nachbargrundgrenze und/oder Straßenfluchtli-
nie“) sind im Abstand gesetzlich zulässige Gebäudemöglich. Untergeordnete Bauwerke
wie Stiegenhäuser, Windfänge, Erker, Loggien, erdgeschossige Wintergärten, oberge-
schossige Terrassen und Balkone und dergleichen sind - unter Einhaltung einesMindes-
tabstandes von 3 m zu den Straßenfluchtlinien und Nachbargrundgrenzen (außer die

Baufluchtlinien liegen näher) - zulässig.
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Abb. 14: Baufluchtlinien und zulässige Gebäudehöhen gemäß dem
rechtswirksamen BBPL

Gebäudehöhen

Die Gebäudehöhe wird durch die Angabe der maximalen Geschossanzahl und /
oder die maximalen Traufen- und Firsthöhen (Sonderregelung bei Flachdachausf-
ührung siehe Punkt 4 weiter hinten und Punkt 13) in der Nutzungsschablone festg-
elegt.
Anzahl der Geschosse:
 Ein Kellergeschoss wird, wenn dieses straßenseitig mit zumindest 2/3 seiner ansichts-

wirksamen Fassadenfläche in Erscheinung tritt, mit in die Geschossanzahl der Gescho-
sse eingerechnet.

Geschosshöhe:
 In bebaubaren Flächen, in denen nur die Geschoßanzahl angegeben wird

(keine Angabe von max. Traufen- und Firsthöhen), wird die maximale Geschos-
shöhe mit 3,5 m begrenzt (diese Höhe gilt gleichbedeutend auch für das letzte,
oberste Geschoss, wie dem Dachboden, dem Dachraum, dem Dachgeschoss,
etc.). Ausnahmen können bewilligt werden, jedoch darf bei abweichender Ge-
schosshöhe die aus der angegebenen Geschossanzahl errechenbare maxim-
ale Gebäudehöhe (z.B. dreigeschossig 10,5 m) nicht überschritten werden.

Definition der Geschosse:
 Bei Angabe der Geschosse kann eine Übermauerung des letzten Oberge-

schosses (Rohdeckenoberkante) bis zu maximal 30 cm erfolgen. Ein zusä-
tzlicher Dachausbau ist zulässig.

 Bei Angabe eines Dachraums „DR“ darf die Übermauerung – gemessen
von der Rohdeckenoberkante – 1,20 m nicht überschreiten.

 Bei Angabe eines Dachgeschosses „DG“ dürfen die Begriffsmerkmale des
Dachraumes überschritten werden, ohne dabei diejenigen eines Geschos-
ses zu erreichen. Die Übermauerung – gemessen von der Rohdeckenobe-
rkante – darf an den beiden Gebäudelängsseiten 1,80 m nicht überschrei-
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ten. Sonderregelung im Falle einer geplanten Flachdachausführung: Bei
Angabe eines Dachgeschosses „DG“ dürfen bei einer Flachdachausfüh-
rung die Begriffsmerkmale eines Geschosses erreicht werden, wobei der
Rücksprung des Dachgeschosses gegenüber den Außenmauern des letz-
ten Geschosses allseits jedenfalls einer gedachten Dachschräge von
45°betragen muss.

Bauweise und Maß der baulichen Nutzung

Bauweise:

 Offene Bauweise: „Ungeachtet der Baufluchtlinien hat bei einer offenen Bauweise bei
Gebäudeteilen die höher als 9 m sind, der Abstand von der Bauplatz- oder Nachbargru-
ndgrenzewenigstens ein Drittel ihrer Höhe (bzw. h/3) zu betragen. In Gebietenmit offe-
ner Bauweise können Bauplatzteilungen stattfinden. Zu den neuen Bauplatz- oder
Nachbargrundgrenzen gelten die allgemeinen gesetzlichen Abstandsbestimmungen“.

Maß der baulichen Nutzung
 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Geschossflächenzahl (GFZ) in der Nu-

tzungsschablone angegeben.
 Geschossflächenzahl (GFZ) = Bruttogeschossfläche / Nettogrundstücksfläche (Baupl-

atz). Bruttogeschossfläche = Summe der Bruttogeschossflächen aller Geschosse (inkl.
im Abstand gesetzlich zulässige Teile von Hauptgebäuden), ausgenommen Keller (Au-
snahmen siehe unten), Tiefgarage, freistehende Nebengebäude, ebenerdige und
nicht überbaute Kleingaragen (Ausnahmen siehe unten), Balkone und offene Laube-
ngänge. Loggien, Stiegenhäuser (ausgenommen Freitreppen) undWintergärten hing-
egen sind zur Gänze einzurechnen, ebenso die Flächen des Dachgeschosses (mit 80%,
bei Flachdachausführung mit 100%) oder des Dachraumes (mit 60%), die sich für ei-
nen Wohnraum eignen. Als ausgebaut gilt ein Dachraum, sobald Dachflächenfenster,
Dacheinschnitte, Gaupen, Aufbauten etc. vorhanden sind und/oder die Übermaue-
rung der Rohdeckenoberkante zumindest an einer Gebäudeseite 60 cm überschreitet.

 Falls ein Kellergeschoss an einer Gebäudeseite als ansichtswirksames Ge-
schoss in Erscheinung tritt (Definition siehe Punkt 4), ist auch dieses (mit 50%)
mit in die GFZ einzurechnen.

 Werden Garagen (inkl. Nebenräumen - NR) mit mehr als 25 % bis zu 50 % ih-
rer Grundfläche überbaut, wird die Gesamtbruttofläche der Garage + NR zur
Hälfte (50 %) in die GFZ eingerechnet. Werden mehr als 50 % der Garage
(inkl. Nebenräumen - NR) überbaut, so wird die Garage zur Gänze (100 %) in
die GFZ eingerechnet.
Für die gegenständlichen Grundstücke wurden eine max. zulässige GFZ von 0,45 fes-
tgelegt.

Stellplätze für Kraftfahrzeuge

 Die Errichtung von Tiefgaragen und Parkdecks ist auch ohne gesonderte Dar-

stellung im Plan grundsätzlich zulässig. Die Einhausung der dazugehörigen

Ein- und Ausfahrtsrampen ist auch ohne gesonderte Darstellung im Plan zulä-

ssig.
 Bezüglich Flächenausmaß und Situierung von Garagen, mit Schutzdächern

versehene Abstellplätze und Carports gelten die allgemeinen baurechtlichen
Bestimmungen. Ausgenommen davon sind Bereiche mit „Baufluchtlinien für
Nebengebäude (inkl. Garagen)“, wo Nebengebäude (inkl. Garagen) über 100
m² bebauter Fläche zulässig sind. Vor der Errichtung von Garagen, mit Schu-
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tzdächern versehene Abstellplätze und Carports ist die Zustimmung der Straß-
enverwaltung einzuholen.

 Bei Bestandsbauten ist pro Wohneinheit 1 Stellplatz, bei Zu- und Umbauten
die zu einer Erhöhung der derzeit vorhandenen Wohneinheiten führen, sind
pro Wohneinheit 1,5 Stellplätze und bei Neu- und Ersatzbauten sind pro Woh-
neinheit generell 2 Stellplätze für Kraftfahrzeuge nachzuweisen. Diese sind
auf eigenem Grund bereit zu stellen oder - wenn dies baulich nicht möglich ist -
in räumlicher Nähe zur Liegenschaft (max. 300 m Wegentfernung) nachwei-
slich dauerhaft zu mieten, zu pachten oder anzukaufen.

Flächen für Gemeinschaftsanlagen
 Alle als „Erholungsfläche – Spielplatz“, „Erholungsfläche – Parkanlage“ und

„Grünzug“ gewidmeten und ausgewiesenen Flächen sind entsprechend ihrer
Definition zu nutzen und zu gestalten.

 Im Nahbereich von Mehrfamilienhäusern (ab vier Wohneinheiten) ist auf eige-
nem Grund auch ohne Darstellung im BBPL ein entsprechender Kleinkinder-
und Kinderspielplatz einzurichten.

Äußere Gestaltung von Bauten und Anlagen
 Die Dächer der Hauptgebäude sind mit einer Neigung bis zu 45° zu versehen.

Zulässig sind ebenfalls Flachdächer und Pultdächer (Bestimmungen siehe
nachfolgend).

 Flachdächer dürfen nur bis zu der in der Nutzungsschablone angegebenen
Anzahl der Geschosse errichtet werden. Über dieses Geschoss hinaus sind
daher keine rückversetzten Geschosse mit Flachdachausführung zulässig.
Bei Angabe einer Traufen- und Firsthöhe in der Nutzungsschablone gilt daher
bei Flachdachausführung: Traufenhöhe = Attika Oberkante = Firsthöhe mit der
Ergänzung, dass die in der Nutzungsschablone angegeben max. Traufenhöhe
um 50 cm überschritten werden darf.

Bestimmungen über Nebengebäude
Nebengebäude (außer Garagen) sind
 innerhalb der Baufluchtlinien zulässig, dürfen jedoch eine Hauptbebauung

nicht behindern;
 außerhalb der Baufluchtlinien entsprechend den baurechtlichen Bestimmu-

ngen zulässig;
 in begründeten Fällen, wie z. B. bei größeren Wohnanlagen, verdichteten Fl-

achbau, etc. auch flächenmäßig größer durch Ausweisung einer "Baufluchtli-
nie für Nebengebäude" zulässig.

4. Stellungnahme auf Grundlage des OÖ ROG, FWP 05 und des rechtswirks-
amen BBPL Nr. 30:
Grundsätzlich wird festgehalten, dass gegenständlichen Bauvorhaben im klaren
Widerspruch zu den derzeitigen Festlegungen des rechtswirksamen BBPL und
somit den Planungsziel des BBPL entgegensteht. Eine Änderung des BBPL ist
daher nur möglich, wenn öffentliche Interessen dafür sprechen. Diese öffentliche
Interessen sind zu begründen.

Um eine beabsichtigte Bebauung des Grundstückes realisieren zu können, sind
folgende Änderungen am derzeit rechtswirksamen BBPL erforderlich:
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 Gemischtes Baugebiet (M) in offener Bauweise (o): Die Widmung ist lt. rechtwirks-
amen Flächenwidmungsplan als „M-Gemischtes Baugebiet“ ausgewiesen. Geplant ist
die Schaffung eines förderbaren Wohnbaus und kann dies als Begründung des öffen-
tlichen Interesses nachvollzogen werden. Dementsprechend wird zur dauerhaften
Absicherung dieses Planungszieles jedenfalls auch die Änderung des Flächenwidmu-
ngsplanes in die Widmung „WS-M – Sozialer Wohnbau, Mehrgeschoßiger Wohnbau“
als erforderlich erachtet.

 Baufluchtlinien: Um das Bauvorhaben realisieren zu können, muss ein gänzlich neues
Baufenster geschaffenwerden und ein zusätzlicher Bauplatz geschaffenwerden. Dazu
wird zur Straßenflucht ein Abstand von 5 m, Richtung Norden und Süden ein Abstand
von 4 m und Richtung Osten ein Abstand von 8 m – zur Wahrung der Interessen der
Nachbarschaft - gewählt. Aufgrund der Grundstücksteilung der Parz. Nr. 1670/52wird
zum nördlich bestehenden Gebäude eine Bauplatzgrenze geplant und ein Abstand
von 4m zur neuen Grundstücksgrenze festgelegt. Die Baufluchtlinien im südlichen Be-
reich des Bestandsgebäudes wird an das Bestandsgebäude angepasst und somit
ergibt sich hier ebenfalls ein Abstand zur südlichen Grundstücksgrenze von 3 m. Das
Baufenster gewährt somit ausreichend Gestaltungsspielraum bzw. wird zum östlich
gelegenen Baukörper genügend Abstand eingehalten und kann aus ortsplanerischer
Sicht die offene Bauweise somit eingehalten und zugestimmt werden.
Sehr kritisch wird in diesem Zusammenhang jedoch die „Beschneidung“ des Baupla-
tzes mit dem zweigeschoßigen Bestandsgebäude gesehen und wird dazu auf die
nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

 Baufluchtlinien für Nebengebäude: Die Baufluchtlinien für Nebengebäude (NG),
welche derzeit im südlichen Bereich der Parz. Nr. 1670/52 ausgewiesen ist, wird aufg-
rund der Bebauung eines Hauptgebäudes, entfernt.
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Abb. 15: Ggst. BV mit neuen Baufluchtlinien

 Gebäudehöhe: Die max. zulässige Gebäudehöhe wird mit drei Geschoßen (III) festgel-
egt. Im bebaubaren Bereich in denen nur die Geschoßanzahl angegeben wird (keine
Angabe vonmax. Traufen- und Firsthöhen), wird diemaximale Geschosshöhemit 3,5 m
begrenzt. Bei einer Dreigeschoßigkeit darf das Gebäude eine Höhe von 10,5m nicht üb-
erschreiten. In den Planunterlagen ist das Gebäude mit ca. 10,00 m Höhe ausgewiesen
und das +-0,00 Niveau wird vom EG aus gemessen. Der Bodenpunkt gibt eine Höhe von
273,4 müA an. Bei einer Gebäudehöhe von 10,00 m ergibt dies eine Höhe von 283,4 m.
Gleichzeitigwird ein verbindliche Flachdachlösung vorgeschrieben. Flachdächer dürfen
nur bis zu der in der Nutzungsschablone angegebenen Anzahl der Geschosse errichtet
werden. Über dieses Geschoss hinaus sind daher keine rückversetzten Geschosse mit
Flachdachausführung zulässig. Da es sich im nördlichen und westlichen Bereich um zw-
eigeschoßige Bauten und im östlichen und südlichen Bereich bereits um viergescho-
ßige Bauten handelt, gliedert sich der Neubau noch in die Umgebungsstruktur ein und
kann aus ortsplanerischer Sicht einer dreigeschoßigen Bebauung - bei verbindlicher Fl-
achdachausführung - grundsätzlich zugestimmt werden.
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 Die Geschossflächenzahl (GFZ) beträgt lt. Planunterlagen bei einer Grundstücksgröße
von ca. 908 m² und einer Bruttogeschoßfläche von ca. 788 m² derzeit 0,87. Aufgrund
der Grundstücksteilung verbleibt für den nördlichen Bereich auf dem das zweigescho-
ßige Bestandsgebäude situiert ist, lediglich eine Grundstücksfläche von ca. 732 m². Bei
einer Bruttogeschoßfläche von ca. 760 m² (380 m² x 2) ergibt sich hier eine GFZ von
1,04. Aus ortsplanerischer Sicht, ist somit der Dichtewert bei beiden Grundstücken als
nicht mehr strukturverträglich zu werten, zumal auch auf dem künftigen Grundstück
mit dem Altbestand für die genehmigten 7Wohneinheiten kaum eine Freifläche / Gart-
enfläche zur Verfügung steht und damit verbunden eine Verminderung der Lebensqu-
alität auf dem Bauplatz des Bestandsgebäudes einhergeht. Die max. zulässige GFZ für
den Neubau wird gemäß den Vorgaben aus den Ausschüssen mit max. 0,80 bei verbi-
ndlicher Errichtung einer Tiefgarage und gefördertenWohnbau festgelegt. Aus ortspla-
nerischer Sicht wird jedoch auch eine Änderung des geplanten Bauplatzes dahingeh-

end gefordert, dass beim verbleibenden Bestandsbauplatz eine GFZ von max. 0,70 ei-
ngehalten werden kann. Damit wird dem Bestandsgebäude in Richtung Südenmehr Pl-
atz gewährt und können sowohl die erforderlichen Spielplatzflächen als auch eventuell
Parkplätze sodann auf Eigengrund zur Verfügung gestellt werden. Die Planunterlagen
sind aus ortsplanerischer Sicht dementsprechend zu überarbeiten, um eine Strukturve-
rträglichkeit mit der Umgebungsbebauung zu erzielen.

 Stellplätze für Kraftfahrzeuge: Für 11WE des Neubaus und 7WE des Bestandsgebäudes
sind lt. den Bestimmungen des rechtswirksamen BBPL in Summe 29 KFZ-Stellplätze zur
Verfügung zu stellen (Neubau 22 KFZ-Stellplätze und beim Bestandbau mit 7 WE in
Summe 7 KFZ-Stellplätze). Davon sind lt. Plandarstellung 17 Stellplätze in der Tiefgarage
undweitere 10 Stellplätze an der Glasstraße und somit in Summe 27 Parkplätze darges-
tellt.
In Abstimmung mit der Stadtgemeinde Enns und ergänzend gemäß dem Ergebnis des
Raumplanungsausschusses vom 24.06.2024 sollen die Satzungen für das gegenstä-
ndliche Vorhaben wie folgt ergänzt bzw. geändert werden:

 Bei Bestandsbauten ist pro Wohneinheit 1 Stellplatz, bei Zu- und Umbauten

die zu einer Erhöhung der derzeit vorhandenen Wohneinheiten führen, sind
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pro Wohneinheit 1,5 Stellplätze und bei Neu- und Ersatzbauten sind pro

Wohneinheit generell 2 Stellplätze für Kraftfahrzeuge nachzuweisen.

Ausnahme: Für Wohngebäude, die im Zuge der oberösterreichischen

Wohnbauförderung errichtet werden gilt für Tiefgaragen- und freie St-

ellplätze folgende Regelung:

o Für 2-Raumwohnungen ist 1 Stellplatz für Kraftfahrzeuge zu errichten.

o Für 3- und 4-Raumwohnen sind 2 Stellplätze für Kraftfahrzeuge zu er-

richten.

 Die Errichtung einer Tiefgarage wird verpflichtend vorgeschrieben.

 Die Freistellplätze sind unversiegelt und mit Rasengittersteinen auszufüh-

ren.

 Die gemäß BauTG zu errichtenden Fahrradabstellplätze sind ebenerdig

und überdacht auszuführen.
Mit dieser Änderung der Satzungen können die vorgesehenen geplanten Stellplätze
als ortsplanerischer Sicht als erfüllt bewertet werden.

 Ein Kinderspielplatz von ca. 217 m² ist am geplanten neuen Bauplatz eingetragen. Die-
ser soll im nördlichen und östlichen Bereich des Grundstückes situiert werden. Beim
gegenständlichen Bauvorhaben handelt es sich um insgesamt 11Wohneinheiten. Kind-
erspielplätze müssen eine Größe von 100 m² zuzüglich 10 m² je Wohnung aufweisen.
Demnach muss insgesamt 210 m² an Spielplatzfläche zur Verfügung gestellt werden.
Bei Berücksichtigung der 7WE am Bestandsgebäude sind gemäß den Bestimmungen in
den rechtswirksamen Satzungen weitere 170 m² an Spielplatzflächen zur Verfügung zu
stellen. Dies ist in der weiteren Planung zu berücksichtigen.

 Sämtliche sonstige Bestimmungen gemäß den Satzungen zur BBPL AE 30.09 bleiben
unverändert bzw. sind einzuhalten.
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Abb. 16: Bebauungsplanänderung Nr. 30.11

5. Interessensabwägung:
Gemäß § 36 Abs. (2) des OÖ ROG idgF können Bebauungspläne geändert we-
rden, wenn öffentliche Interessen dafürsprechen oder diese Änderung den Planu-
ngszielen der Gemeinde nicht widerspricht, wobei auf Interessen Dritter möglichst
Rücksicht zu nehmen ist. Weiters hat gemäß §31 des OÖ ROG idgF jede Gemei-
nde in Durchführung der Aufgabe der örtlichen Raumordnung durch Verordnung
Bebauungspläne zu erlassen, soweit dies zur Sicherung einer zweckmäßigen und
geordneten Bebauung oder zur Erreichung eines möglichst wirksamen Umwelt-
schutzes erforderlich ist. Im Interesse der baulichen Ordnung sind die erforderliche
räumliche Verteilung der Gebäude und sonstigen Anlagen sowie gegebenenfalls
das Maß der baulichen Nutzung möglichst so festzulegen, dass eine gegenseitige
Beeinträchtigung (ausreichend Maß an Licht, Luft und Sonne, Erfordernisse des
Umweltschutzes - insbesondere auch im Hinblick auf die Ermöglichung einer ökol-
ogischen Bauweise) – vermieden wird.
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Die gegenständliche Änderung steht neben dem privaten Interesse der Prenneis
Immobilien GmbH nur dann auch im öffentlichen Interesse der Stadtgemeinde
Enns, wenn damit verbunden verpflichtend ein geförderter Wohnbau umgesetzt
wird.
Um sicherzustellen, dass das geplante Bauvorhaben städtebaulich mit dem Umf-
eld verträglich bleibt, ist aus ortsplanerischer Sicht eine Redimensionierung erford-
erlich und ist in diesem Zusammenhang auch beim Bestandsgebäude im Norden
mit 7 Wohneinheiten weiterhin eine ausreichende Wohnqualität der sicherzust-
ellen. Jedenfalls wird für den neuen Bauplatz die Widmung auf „WS-M – Sozialer
Wohnbau, Mehrgeschoßiger Wohnbau“ empfohlen, um das erforderliche öffen-
tliche Interesse nachweislich - und bereits auf Ebene des Flächenwidmungsplanes
- bekunden zu können. Wie unter den Pkt. 4 beschrieben widerspricht die Teilabä-
nderung des Bebauungsplanes derzeit den Planungszielen der Gemeinde und
kann daher nur bei einem begründeten öffentlichen Interesse den Raumordnung-
sgrundsätzen und –zielen des OÖ ROG idgF zur Sicherung oder Verbesserung
der räumlichen Voraussetzung für sozial gerechte Lebensverhältnisse entspr-
ochen werden. Zur Wahrung der Interessen Dritter ist daher aus ortsplanerischer
Sicht eine Redimensionierung des Vorhabens erforderlich.

Zusammenfassende Beurteilung
Aus Sicht der Stadtplanung kann der 11. Abänderung des Bebauungsplanes Nr. 30
„Forstberg“ betreffend die Grundstücke, Parz. Nr. 1670/52 (45102 KG Enns) – nur bei
Erfüllung der Vorgaben wie in Pkt. 4 beschrieben – zugestimmt werden.

Die Stellungnahme des Ortsplaners sieht einige Punkte kritisch, die im Zuge der Au-
sschusssitzung zu diskutieren sind:

 Widmung: Soll eine Umwidmung von „M-Gemischtes Baugebiet“ in „WS-M –
Sozialer Wohnbau, Mehrgeschoßiger Wohnbau“ angestrebt werden?

 Beschneidung des bestehenden Bauplatzes: Gemäß den Planungen verring-
ert sich die Grünfläche bei der bestehenden Liegenschaft

 GFZ (Geschoßflächenzahl):Die Geschossflächenzahl (GFZ) beträgt lt. Planunte-
rlagen bei einer Grundstücksgröße von ca. 908 m² und einer Bruttogeschoßfläche
von ca. 788 m² derzeit 0,87. Aufgrund der Grundstücksteilung verbleibt für den nö-
rdlichen Bereich, auf dem das zweigeschoßige Bestandsgebäude situiert ist,
lediglich eine Grundstücksfläche von ca. 732 m². Bei einer Bruttogeschoßfläche
von ca. 760 m² (380 m² x 2) ergibt sich hier eine GFZ von 1,04.

 Es wird seitens des Ortsplaners eine Redimensionierung vorgeschlagen.

Ergebnis Ausschuss:
Es soll ein Umwidmungsverfahren im Herbst eingeleitet werden. Die GFZ soll bei 0,8
bleiben, so wie vom Ortsplaner vorgeschlagen und nicht auf 0,87, so wie vom Antr-
agsteller gewünscht erhöht werden. Ebenso wurden Festlegungen zur den Freist-
ellplätzen und den Fahrradabstellplätzen ergänzt.
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Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge beschließen,
dass

b) es im öffentlichen Interesse liegt, den Bebauungsplan Nr. 30 gemäß Plan Nr.
30 AE-11 Proj.Nr. 980/09a der Regionplan Ingenieure Salzburg GmbH vom
02.07.2024 zu ändern, und dass Interessen Dritter durch diese Bebauungspla-
nänderung nicht berührt werden,

c) das Verfahren nach dem O.ö. Raumordnungsgesetz eingeleitet wird.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Konzept Perlenstraße 5
 Ansuchen Bebauungsplanänderung (30.11 – Perlenstraße 5)
 BPL-AE 30.11 – Perlenstraße 5

zu 6
Wirtschaft, Handel und Tourismus;
Referent: STR Gregor Eckmayr
zu 6.1
Wirtschaftsförderung
Vorlage: GG I/2024/0271/1
Bei der Stadtgemeinde Enns sind zwei Ansuchen auf Wirtschaftsförderungen innerh-
alb der Frist von 6 Monaten eingegangen. Die Rechnungen wurden vom Vorsitzenden
des Wirtschaftsausschusses, STR Gregor Eckmayr und der zuständigen Sachbearb-
eiterin, Alenka Salihovic, durchgesehen und überprüft. Rechnungen von Online-Ank-
äufen, vor allem aus dem Ausland, wurden nicht berücksichtigt.

Zu Ansuchen 1 (im Session abrufbar) – Beilage 1:
Die Förderungswerberin hat in der Mauthausner Straße 1 einen Geschenke Shop er-
öffnet. Dem Förderansuchen wurden Belege für Investitionen in Höhe von € 2.460,02
beigelegt. Die Rechnungen, die berücksichtigt wurden (Einrichtung, Geräte), betragen
€ 2.261,85.
Bei einer 10%-igen Förderung entspricht dies einer Förderungssumme von € 226,19.

Zu Ansuchen 2 (im Session abrufbar) – Beilage 2:
Der Förderungswerber hat in der Gürtlerstraße 3 eine Firma für Ziviltechnik für Bauwe-
sen mit vier Mitarbeitern. Dem Ansuchen wurden Belege der Investitionskosten in
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Höhe von € 68.117,94 beigelegt. Es wurden Rechnungen div. Einrichtungen und Ge-
räte für die Berechnung der Wirtschaftsförderung herangezogen. Faktum ist, dass ei-
nige Investitionen über einen ausländischen Online-Anbieter getätigt wurden und kon-
nten daher nicht berücksichtigt werden. Die förderbaren Rechnungen entsprechen ei-
ner Summe von € 49.889,00.
Bei einer 10%-igen Förderung entspricht dies einer Förderungssumme von €
4.988,90.

Die Bedeckung erfolgt von dem Konto „Wirtschaftspolitische Maßnahmen –Wirtschaft-
sförderung“ 1/782000-755030

Zu Ansuchen 1:

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge beschließen,
der Förderungswerberin eine Wirtschaftsförderung in Höhe von € 226,185 zu gewäh-
ren.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Zu Ansuchen 2:

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge beschließen,
dem Förderungswerber eine Wirtschaftsförderung in Höhe von € 4.988,90 zu gewäh-
ren.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Ansuchen Millis Wunschwerkstatt
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 Ansuchen GDP Nord ZT GmbH
zu 6.2
Errichtung und Betrieb eines Schanigartens vor dem Objekt Hauptplatz 27;
Abschluss eines Nutzungsübereinkommens
Vorlage: GG II/2024/0252/1
Der Betreiber des Restaurant Häferlgucker, Hauptplatz 27, 4470 Enns, hat mit
30.06.2024 seinen Betrieb eingestellt. Der neue Betreiber des Restaurant Tom Yam
Reinhold Weiß e.U. hat nunmehr um die Errichtung und Betrieb eines Schanigartens
vor dem Objekt Hauptplatz 27 angesucht.

Aufgrund dieses Ansuchens wurde ein Lokalaugenschein durchgeführt. Die im Lag-
eplan und in der Handskizze dargestellte Fläche ist aus straßenrechtlicher und straße-
npolizeilicher Sicht genehmigungsfähig. Auch wurde das Einvernehmen mit dem angr-
enzenden Geschäftsinhaber (Optiker) hergestellt.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge folgendes Nu-
tzungsübereinkommen abschließen:

Nutzungsübereinkommen – siehe Beilage
Lageplan samt Handskizze – siehe Beilage

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Lageplan samt Handskizze
 Nutzungsübereinkommen

zu 7
Bauangelegenheiten, Straßen und Verkehr;
Referent: STR Dipl.-Päd. Gunnar Fosen
zu 7.1
Ab- und Zuschreibungen zum öffentlichen Gut - nördlich der Liegenschaft
Schubert-Straße 6
Vorlage: GG II/2024/0245/1
Im nördlichen Bereich der Liegenschaft Schubert-Straße 6 wurde im Kurvenbereich
der Alten Landstraße, auf einer Länge von ca. 15 Metern, das Bankett erneuert und
mit Betonsteinen gesichert.
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Um dieses Bankett errichten zu können, war ein kostenloser-flächengleicher Tausch
mit dem Eigentümer der Liegenschaft Schubert-Straße 6 erforderlich.

Die Grundgrenze wurde mit dem Liegenschaftsbesitzer neu festgelegt. Dieser neue
Grenzverlauf soll gemäß § 15 Liegenschaftsteilungsgesetz grundbücherlich durchgef-
ührt werden.

Die Abtretung und Zuschreibung zum öffentlichen Gut erfolgen flächengleich und kost-
enlos (siehe beiliegende Vermessungsurkunde der Grünzweil & Partner ZT GmbH, GZ
12050).

Gemäß § 67 (3) in Verbindung mit §§ 43 (1) und 40 (2) Zif 4 der OÖ Gemeindeordnung
1990 idgF ist nun die Zustimmung des Gemeinderates für Ab- und Zuschreibungen
laut dem beigelegten Teilungsplan erforderlich.

Die Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer für die Ab- und Zuschreibungen der
Teilflächen zum öffentlichen Gut liegt vor.

Die Vermessungsurkunde zur Straßengrundeinlöse gemäß § 15 Liegenschaftsteilung-
sgesetz (Grünzweil & Partner ZT GmbH, GZ 12050) ist als Beilage ersichtlich.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die Ab- und
Zuschreibungen der Teilflächen zum öffentlichen Gut gemäß § 15 Liegenschaftsteilu-
ngsgesetz entsprechend der Vermessungsurkunde (Grünzweil & Partner ZT GmbH,
GZ 12050) genehmigen. Weiters wird die Widmung zum Gemeingebrauch bzw. die
Aufhebung aus dem Gemeingebrauch bestätigt.

Beratung

Abstimmung
VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.
Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar:
 Vermessungsurkunde GZ 12050

zu 7.2
Ab- und Zuschreibungen zum öffentlichen Gut – entlang der Mainstraße
Vorlage: GG II/2024/0246/1
Im Kreuzungsbereich Ennshafenstraße/Mainstraße wurden Infrastruktureinrichtu-
ngen verlegt.

Um diese Infrastruktureinrichtungen im öffentlichen Gut errichten zu können, war ein
kostenloser-flächengleicher Tausch mit dem Eigentümer des Grundstückes 587/1 KG
Enns erforderlich.
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Dieser neue Grenzverlauf wurde mit dem Liegenschaftsbesitzer neu festgelegt und
soll gemäß § 15 Liegenschaftsteilungsgesetz grundbücherlich durchgeführt werden.

Die Abtretung und Zuschreibung zum öffentlichen Gut erfolgen flächengleich und kost-
enlos (siehe beiliegende Vermessungsurkunde der Grünzweil & Partner ZT GmbH, GZ
12104).

Gemäß § 67 (3) in Verbindung mit §§ 43 (1) und 40 (2) Zif 4 der OÖ Gemeindeordnung
1990 ist nun die Zustimmung des Gemeinderates für Ab- und Zuschreibungen laut
dem beigelegten Teilungsplan erforderlich.

Die Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer für die Ab- und Zuschreibungen der
Teilflächen zum öffentlichen Gut liegt vor.

Die Vermessungsurkunde zur Straßengrundeinlöse gemäß § 15 Liegenschaftsteilung-
sgesetz (Grünzweil & Partner ZT GmbH, GZ 12104) ist als Beilage ersichtlich.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die Ab- und
Zuschreibungen der Teilflächen zum öffentlichen Gut gemäß § 15 Liegenschaftsteilu-
ngsgesetz entsprechend der Vermessungsurkunde (Grünzweil & Partner ZT GmbH,
GZ 12104) genehmigen. Weiters wird die Widmung zum Gemeingebrauch bzw. die
Aufhebung aus dem Gemeingebrauch bestätigt.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar:
 Vermessungsurkunde GZ 12104

zu 7.3
Erweiterung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone Pfarrgasse (ehemaliges Br-
auereiareal); Erlassung einer Verordnung
Vorlage: GG II/2024/0250/1
In der Pfarrgasse (ehemaliges Brauereiareal) sind bereits einige Stellflächen als geb-
ührenpflichtige Kurzparkzone ausgewiesen. Nunmehr soll eine weitere Stellfläche als
gebührenpflichtige Kurzparkzone verordnet werden. Der Vorteil einer Kurzparkzone
ist, dass diese aufgrund der begrenzten Parkdauer mehreren Verkehrsteilnehmer*in-
nen zur Verfügung steht und nicht – wie Dauerstellflächen – nur wenigen unbegrenzt.
Gerade in innerstädtischen Bereichen herrscht oftmals Parkplatzdruck.
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Die bestehende Kurzparkzonenverordnung ist daher anzupassen und eine neue Vero-
rdnung zu beschließen.

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich, die Polizei Enns sowie die Gemeindestraßen-
verwaltung wurde über die geplante Verordnungserlassung informiert, es wurden
keine Einwände erhoben. Die Anhörungsrechte gemäß § 94f Abs 1b StVO 1960 wu-
rden somit gewahrt.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge folgende Ver-
ordnung beschließen:

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Enns vom 04.07.2024 betreffend die
Errichtung einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone in der Pfarrgasse

Gemäß §§ 40 Abs 2 Z 4, 43 Abs 1 Oö Gemeindeordnung 1990, LGBl 91/1990 idgF,
und §§ 94d Z 1b, 25 Abs 1 und 43 Abs 1 lit b Z 1 StVO 1960, BGBl 159/1960 idgF,
wird verordnet:

Kurzparkzone in der Pfarrgasse (Parzellen Nr. 1714 und .78/1, beide KG Enns), we-
rktags Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr,
Samstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Parkdauer 90 Minuten, gebührenpflichtig

Ein der Verordnung beigeschlossener Lageplan (die betroffenen Stellflächen sind rot
markiert), der den örtlichen Geltungsbereich bestimmt, wird zum wesentlichen Besta-
ndteil der Verordnung erklärt. Die Verordnung wird gemäß § 44 Abs 1 StVO 1960
idgF durch Anbringung der Verkehrszeichen nach § 52 lit a Z 13 d und 13 e und § 54
StVO 1960 idgF kundgemacht.

Mit Inkrafttreten der Verordnung wird die Verordnung des Gemeinderates der Stadtg-
emeinde Enns, Zl. 120-2-875-1/2011-He vom 30.09.2011, aufgehoben. Die Anhöru-
ngsrechte gemäß § 94 f StVO 1960 idgF wurden gewahrt.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar:
 Lageplan
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zu 8
Klima-, Natur- und Umweltschutz, Energie, Wasser- und Kanal- sowie Abfalla-
ngelegenheiten;
Referent: STR Michael Reichhardt
zu 8.1
"Natur im Garten" Gemeinde Enns
Vorlage: GG I/2024/0264/1
„Natur im Garten“ GärtnerInnen gibt es in Enns schon seit einigen Jahren. Bis 2023
waren es insgesamt 14. Seit die Stadtgemeinde Enns die Förderung der „Natur im Ga-
rten“ Plakette letztes Jahr beschlossen hat, sind 6 neue dazu gekommen und es
kommen laufend neue dazu.

„Natur im Garten“ gibt es auch für Gemeinden. Die Stadtgemeinde Enns erfüllt bereits
alle Voraussetzungen zum Erhalt der Plakette. Es bedarf lediglich eines Gemeinderat-
sbeschlusses, um diese zu erhalten.

Zusätzlich zur Plakette „Natur im Garten“ Gemeinde stellt „Natur im Garten“ OÖ der St-
adtgemeinde Enns einen Landschaftsgärtner völlig kostenlos zur Verfügung, der die
Gestaltung und die Pflege einer Fläche im Gemeindegebiet von Enns gemeinsam mit
den Gemeindegärtnern planen wird (siehe Broschüre im Anhang).

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die Annahme
der „Natur im Garten“ Plakette für Gemeinden beschließen.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Druck_2021712_NiG_Gemeindeplakette_OOE_02_2022
 GR-Beschluss 2023

zu 9
Wohnungsangelegenheiten sowie kommunale Einrichtungen und gemeinde-
eigene Liegenschaften und Objekte;
Referent: STR Markus Perlinger
zu 9.1
Friedhofsordnung - Friedhofsgebührenordnung
Vorlage: GG I/2024/0289/1
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Die Friedhofsordnung wurde am 28.09.2023 das letzte Mal im Gemeinderat behandelt
und beschlossen. Aufgrund von Anregungen seitens der Bürgerinnen und Bürger so-
wie der Bestattung Brixner, wird vorgeschlagen die Friedhofsordnung wie folgt zu änd-
ern:

- § 4 Ausstattung der Leichenhalle
Bei einem Lokalaugenschein wurde festgestellt, dass die Leichenhalle wie folgt
ausgestattet ist: die Verabschiedungshalle, zwei Aufbahrungsräume, Raum für
Waschungen bzw. rituelle Waschungen und folgende Nebenräume: Musterr-
aum, Büro, Kühlraum, Eingang/Raum für Prieser und diverse sanitäre Anlage.

- § 5 Allgemeines
Punkt a Gräber – das Wort „Dreifachgräber“ wurde durch „Mehrfachgräber“ er-
setzt, da die Möglichkeit besteht, z.B.: Vierfachgräber zu vergeben.

- § 8 Beschaffenheit der Urnengräber
Im Abs. 4 wurde die max. Größe der Platte für die Baumbestattung aufgen-
ommen. Ebenso wurde durch Hinzufügen des Wortes „ebenerdig“ für die Gr-
abberechtigten noch klarer hervorgehoben, dass eine „Platte“ nicht aus dem
Boden ragen darf.

- § 14 Vorschriften zur Wahrung von Pietät und Würde
Korrektur eines Schreibfehlers

- § 15 Verantwortlichkeit der Totengräber und der Friedhofsverwaltung für
die Einhaltung der Vorschriften
Im Abs. 3 wurde folgendes festgehalten: Das Beisetzen und das Entnehmen
von Urnen und Särgen sowie das Öffnen und Schließen der Grabstätten als
auch jegliche baulichen Arbeiten an den Grabstellen erfolgen ausschließlich du-
rch die Stadtgemeinde Enns oder durch die von der Stadtgemeinde Enns best-
ellte Personen wie beispielsweise Totengräber, Bauhofpersonal oder durch Be-
stattungsunternehmen

- § 21 Sanitätsrechtliche Bestimmungen
Korrektur eines Schreibfehlers

Die Friedhofsgebührenordnung wurde am 21.03.2024 das letzte Mal beschlos-
sen. Nach dem Beschluss, in dem die Baumbestattung eingeführt wurde, ist bei
der Schaffung der Baumgräber eine Änderung passiert, die einer Korrektur der
Gebührenordnung bedarf:
In § 2 Grabplatzgebühren Punkt 12) wird der Durchmesser der Rohre für die
Baumgräber mit 30 cm angegeben. Der tatsächliche Durchmesser des Urnen-
schachts beträgt aber nur 25 cm.

Ich stelle den Antrag, die Friedhofsordnung sowie die Friedhofsgebührenordnung mit
den vorgenommenen Änderungen (siehe Beilagen) zu beschließen.
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Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Friedhofsordnung
 Friedhofsgebührenordnung

zu 9.2
Freibad Enns: Adaptierung der Badeordnung
(Herausnahme der COVID-19 Bestimmungen)
Vorlage: GG II/2024/0259/1
Die letztgültige und aktuell ausgehängte Badeordnung für das Freibad Enns wurde in
der Gemeinderatsitzung am 25. März 2021 beschlossen.

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorgeschriebenen COVID-19 Bestimmungen wurde
die Badeordnung um den neu eingeführten § 11 (Sonderbestimmungen im Zuge von
COVID-19), wo unter anderem die Abstandsbestimmungen und weitere Maßnahmen
zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 angeführt sind, erweitert.

Die Bestimmungen zu COVID-19 sind nicht mehr maßgeblich und daher soll § 11 So-
nderbestimmungen im Zuge von COVID-19 mit folgendem Inhalt von der Badeord-
nung genommen werden:

§ 11 - Sonderbestimmungen im Zuge von COVID-19
1. Abstand halten! Generell ist ein Abstand von mindestens 2m von Person zu Person
auf dem gesamten Freibadgelände einzuhalten. Die bestehenden Abstandsmarkieru-
ngen sind zu beachten und einzuhalten!
2. In Gebäuden ist eine FFP2-Maske zu verwenden! (Ausnahme: Dusche)
3. Zwischen den einzelnen Liegeplätzen/Aufenthaltsplätzen ist ein Abstand von mind-
estens 2m in alle Richtungen einzuhalten.
4. Auch im Becken ist ein Abstand von 2m zu anderen Personen einzuhalten!
5. Aufgrund der bestehenden COVID-19 Rahmenbedingungen ist nur ein beschränk-
ter Einlass in das Freibad möglich. Bei Erreichung der maximalen Personenanzahl laut
letztgültigen Vorgaben des Bundesministeriums ist das Freibad temporär für weitere
Badegäste gesperrt. Erst nachdem wieder genügend Personen das Freibad verlassen
haben ist ein erneuter Einlass möglich.
6. Jedes Becken besitzt eine maximale Anzahl an gleichzeitigen Nutzern. Die maxim-
ale Anzahl der jeweiligen Becken ist mithilfe von Bodenmarkierungen bei den Einsti-
egen mehrmals gut sichtbar angebracht. Vor dem Betreten eines Beckens ist hier eine
selbstständige grobe Sichtprüfung durchzuführen. (Eigenverantwortung!)
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Alle anderen Paragrafen der derzeit gültigen Badeordnung bleiben unverändert.

Die neue Badeordnung tritt mit der Abnahme der Kundmachung von der Amtstafel in
Kraft, gleichzeitig wird die aktuell gültige Badeordnung vom 25.03.2021 außer Kraft ge-
setzt.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die nachsteh-
enden Badeordnung für das Freibad der Stadtgemeinde Enns beschließen:

§ 1

Geltung

1. Mit dem Betreten des Freibades anerkennt der Besucher die Bestimmungen die-
ser Badeordnung und verpflichtet sich, allen Anordnungen Folge zu leisten.

2. Bei Veranstaltungen (Wettkämpfe, Vereinstraining, Schulschwimmen etc.) sind die
jeweiligen aufsichtsführenden Personen mitverantwortlich für die Einhaltung der
Bestimmungen dieser Badeordnung durch alle Teilnehmer und Besucher.

§ 2

Badegäste

1. Der Eintritt in das Bad – soweit gemäß Tarifordnung für das Freibad Enns erforde-
rlich – ist nur mit einer gültigen Badekarte oder Saisonkarte gestattet und darf nur
über eine der Freibadkassen erfolgen. Badekarten sind Tageskarten, die zum ei-
nmaligen Eintritt in das Bad berechtigen. Saisonkarten sind beim Eintritt in das Bad
unaufgefordert vorzuweisen. Eintrittskarten sind bis zum Verlassen des Bades
aufzubewahren und dem Bäderpersonal auf Verlangen vorzuweisen.

2. Kinder unter 6 Jahren dürfen das Bad nur in Begleitung einer Aufsichtsperson ben-
ützen.

3. Keine Eintrittsberechtigung haben Personen,
a. die unter Betäubungsmitteleinfluss oder unter offensichtlichem Alkoholeinfluss

stehen,
b. die durch Kleidung oder Verhalten Anstoß erregen oder die Hygiene gefährden

(zB Personen mit ansteckenden Krankheiten, offenen Wunden oder Hautaus-
schlägen),

c. die den geordneten Betrieb auf den Anlagen stören oder gefährden oder
d. denen ein Hausverbot auferlegt worden ist.

§ 3

Gebühren

1. Die jeweils gültigen Bade- und sonstigen Gebühren sind aus der kundgemachten
Tarifordnung für das Freibad Enns ersichtlich.
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2. Die gelösten Eintrittskarten sowie die Geldrückgabe sind sofort zu prüfen, spätere
Reklamationen werden nicht berücksichtigt.

3. Gleichzeitig mit der Eintrittskarte werden die zur Verfügung stehenden Schlüssel
für Kabinen bzw. Kästchen gegen Erlag des festgelegten Einsatzes ausgefolgt.
Diese Schlüssel sind beim Verlassen des Bades wiederum an der Badekasse
abzugeben. Für nicht zurückgegebene Schlüssel ist Ersatz zu leisten und es ve-
rfällt der hiefür erlegte Einsatz.

4. Eine solche Ersatzleistung gilt sinngemäß auch für beschädigte oder nicht mehr
zurückgegebene sonstige Leihgegenstände.

5. Sind Personen gezwungen, das Bad frühzeitig zu verlassen, so steht ihnen kein
Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises zu.

§ 4

Betriebszeiten

1. Die jeweils geltenden Betriebszeiten werden in einem besonderen Aushang ku-
ndgemacht.

2. Bei besonderen Anlässen kann die Betriebszeit bzw. die Benützung allgemein
oder für bestimmte Anlagen beschränkt werden. Bei Überfüllung kann das Bad zei-
tweise für weitere Badegäste gesperrt werden.

3. Für den Badebetrieb der Schulen und Vereine gelten die jeweils gesondert getroff-
enen Vereinbarungen.

§ 5

Verhalten im Bad

1. Die Badegäste haben sich so zu verhalten, dass Sitte und Anstand nicht verletzt,
Ruhe und Ordnung nicht beeinträchtigt und andere Badegäste nicht gefährdet
oder belästigt werden.

2. Nicht gestattet ist vor allem:
a) die Benützung von Schwimmmatratzen und dgl. im Wasserbecken,
b) das Hineinspringen in das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken von den

Beckenrändern (ausgenommen von den vorgesehenen Startsockeln oder im
Rahmen der schulischen Ausbildung bzw. beim Vereinstraining),

c) das Mitbringen von Tieren,
d) das Ballspielen sowohl in den Wasserbecken als auch auf den Liegewiesen,
e) jede Ausübung eines Gewerbes ohne ausdrückliche Zustimmung des Stadtam-

tes Enns,
f) das Freihalten oder Belegen von Plätzen für nicht anwesende Badegäste,
g) das laute Singen, Schreien, Musizieren, Pfeifen, sowie der laute und störende

Betrieb eigener Audiowiedergabegeräte,
h) das Laufen auf den Holzliegeflächen,
i) das Mitnehmen von Glasflaschen, Gläsern und Geschirr auf die Liegewiese

bzw. die Liegeflächen,
j) das Hinterlassen von Abfällen jeglicher Art auf der Liegewiese bzw. den Lieg-

eflächen
3. Die Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Die Besucher haften für alle von ih-

nen verursachten Schäden, es sei denn, dass nachgewiesen wird, dass kein pers-
önliches Verschulden vorliegt.
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4. Nichtschwimmer dürfen nur das Lehrschwimmbecken benützen.
5. Bei der Benutzung der Holzliegeflächen ist aus hygienischen Gründen ein Liege-

tuch unter zu legen.

§ 6

Garderobe, Badebekleidung

1. Das Umkleiden ist nur in den dafür vor gesehenen Räumen bzw. in den Umkleidek-
abinen gestattet.

2. Die Kabinen und Kästchen sind versperrt zu halten. Der Badegast hat den Schlüs-
sel an sich zu nehmen und bis zur Rückgabe zu verwahren.

3. Der Aufenthalt im Freibad ist nur in üblicher Badekleidung (Badehose, Badeanzug)
gestattet.

4. Die Badekleidung darf in den Becken weder ausgewaschen noch ausgewrungen
werden.

5. Das Rauchen in den Umkleideräumen ist untersagt.

§ 7

Körperreinigung

1. Vor Benützung des Beckens sind die Reinigungsbrausen zu benützen. Die Verwe-
ndung von Seife u. ä. ist nur bei den für die Körperreinigung vorgesehenen Braus-
eanlagen gestattet.

2. Jede Verunreinigung des Wassers in den Becken sowie der Gebrauch von Haarfä-
rbemitteln, Salben, Cremen, stark riechenden Stoffen usw. ist untersagt.

§ 8

Haftung

1. Die Benützung der Badeanlagen und Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr.
2. Die Stadtgemeinde Enns haftet für Schäden nur im Rahmen der einschlägigen Be-

stimmungen.
3. Fahrzeuge aller Art, Fahrräder sind auf den hierfür vorgesehenen Parkflächen

abzustellen. Die entsprechende Sicherung gegen Diebstahl obliegt dem Badeg-
ast.

4. Für Verletzungen, die sich ein Badegast durch eigene Unachtsamkeit, durch Nich-
tbefolgen der Badeordnung oder der sonstigen Vorschriften sowie durch Ver-
schulden anderer Badegäste zuzieht, wird nicht gehaftet. Für Hilfeleistungen bei
Unglücksfällen ist Vorsorge getroffen. Für den Fall eines plötzlichen Unwohlseins
oder Unfalles ist der nächste Badebedienstete zu verständigen.

§ 9

Fundgegenstände

1. Gegenstände, die innerhalb des Bades gefunden werden, sind an der Kasse
gegen Quittung abzugeben.

2. Über Fundgegenstände wird nach den geltenden Vorschriften verfügt.
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3. Wertgegenstände oder Geld sollen von den Badegästen nicht in das Bad mitgen-
ommen werden. Mitgebrachte Wertgegenstände können bei der Badekasse zur
Aufbewahrung abgegeben werden. Die Stadtgemeinde Enns haftet für eingebr-
achte Wertsachen nur im Rahmen des § 970 ABGB.

§ 10

Aufsicht

1. Jeder Badegast hat den Anordnungen des Bäderpersonals Folge zu leisten. Das
Bäderpersonal ist angewiesen Besucher, die gegen die Badeordnung verstoßen
oder gegebene Anweisungen nicht beachten, aus dem Bad zu verweisen. Wird
eine solche Aufforderung nicht befolgt, so muss mit der Erstattung einer Strafanz-
eige gerechnet werden.

2. Bei groben Verstößen oder bei wiederholter Missachtung von Anweisungen des
Bäderpersonals kann vom Stadtamt Enns ein Verbot zum Besuch des Bades au-
sgesprochen werden, egal ob der Betroffene eine Tages- oder eine Saisonkarte
besitzt.

3. Die Besucher werden ersucht, Personen, die mutwillig Einrichtungen und Anlagen
beschädigen oder beschmutzen, Flaschen oder Gläser zerschlagen oder sons-
tigen Unfug treiben, den Badebediensteten zur Anzeige zu bringen.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

zu 10
Allfälliges
Bgm Christian Deleja-Hotko weist auf die Vorstellungen im Theater im Hof hin und die
Premiere!
Weiters ergehen von seiner Seite Urlaubswünsche an die Gemeinde- und Stadträte
samt ihren Familien!
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Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldet, schließt der Vorsitzende, Bgm Christian
Deleja-Hotko, die Sitzung.

Gegen diese Verhandlungsschrift, die in der Sitzung am _______________ aufgel-
egen ist, wurden keine Einwendungen erhoben.

Enns, am ______________

Vorsitzende(r):

________________________
Bgm Christian Deleja-Hotko

Gesehen!
Der Bürgermeister:

Christian Deleja-Hotko

Vorsitzender:

________________________
Bgm Christian Deleja-Hotko

Schriftführerin:

________________________
Sabine Haslauer

Mitglied der
SPÖ-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
ÖVP-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
FPÖ-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion:

________________________


